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DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Das Wichtigste in Kürze

In den Jahren 2000–2004 wurden in der Schweiz jährlich 
218 Personen Opfer eines versuchten oder vollendeten 
Tötungsdelikts. Davon waren 61 Opfer des aktuellen 
oder ehemaligen Partners (28%).

Die über die Jahre schwankenden Zahlen lassen 
 weder eine steigende noch eine fallende Tendenz fest-
stellen. Von den fünf erhobenen Jahren wurden im Jahr 
2002 die meisten Opfer registriert (72 Opfer). 

Frauen sind wesentlich häufiger Opfer eines ver-
suchten oder vollendeten Tötungsdelikts als Männer. Auf 
ein männliches Opfer kommen 5 weibliche. Bei den 
 Todesopfern ist das Verhältnis 1 zu fast 6. Hier sind es 
jährlich 22 Frauen und 4 Männer, die von ihrem jewei-
ligen Partner getötet werden.

Am stärksten belastet sind junge, verheiratete Frauen 
in der Altersgruppe von 20–24 Jahren. 

Die ständige weibliche ausländische Wohnbevölke-
rung ist 2,5-mal stärker belastet als die weibliche schwei-
zerische Wohnbevölkerung. Gründe dafür können zu-
mindest teilweise in der Tatsache gesehen werden, dass 
ausländische Frauen häufiger und früher heiraten als 
Schweizerinnen, denn gerade junge, verheiratete Frauen 
sind besonders stark belastet. 

Gut die Hälfte der weiblichen Opfer ist bereits vor der 
Tat von ihrem Partner bedroht oder tätlich angegriffen 
worden. Bei 39% der Opfer war dieser Vorfall vor dem 
Tötungsdelikt auch polizeilich bekannt. 

Die versuchten und vollendeten Tötungsdelikte an 
Frauen finden hauptsächlich in der Trennungsphase einer 
Partnerschaft statt. In dieser Phase ist zudem der Anteil 
der tödlich verletzten Opfer mit 55% besonders hoch. 

36% der tatverdächtigen Männer standen zum Zeit-
punkt der Tat unter dem Einfluss von Alkohol oder einer 
anderen bewusstseinsbeeinträchtigenden Substanz. In 
solchen Fällen wurde die Vorsätzlichkeit der Tat von den 
mit der Datenerfassung beauftragten Personen vermehrt 
angezweifelt. 

Meistens hat der männliche Partner dieselbe Staats-
zugehörigkeit wie sein Opfer (67%) und ist im Durch-
schnitt 4 Jahre älter.

Männer aus der ausländischen Wohnbevölkerung  
sind 3,2-mal höher belastet als Männer mit Schweizer 
Staatszugehörigkeit. Auch sind bei ausländischen männ-
lichen Tatverdächtigen häufiger vorgängige Drohungen 
und/oder tätliche Angriffe gegen dasselbe Opfer be-
kannt. Zudem befinden sie sich auch häufiger in der 
Trennungsphase. 

46% aller männlichen Tatverdächtigen waren bereits 
vor der Tat polizeilich in Erscheinung getreten. In den 
meisten Fällen handelte es sich dabei um eine Gewalt-
straftat (60%).
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AUSGANGSLAGE UND ZIELSETZUNG

1 Ausgangslage und Zielsetzung

Mit der vorliegenden Studie wird die Analyse der Daten 
der Sondererhebung zu den Tötungsdelikten 2000–2004 
fortgesetzt. Diese Sondererhebung erfasste alle ver-
suchten und vollendeten Tötungsdelikte (Art. 111, 112, 
113 und 116 StGB) auf Ebene der polizeilichen Ermitt-
lungsakten. 

Zielsetzung der ersten Publikation1 zu den Daten der 
Sondererhebung war es, Ausmass und Struktur der 
 Tötungsdelikte in der Schweiz darzustellen. Dabei wurde 
in einem zweiten Teil bereits speziell auf die Tötungs-
delikte im häuslichen Bereich eingegangen. Es stellte sich 
für die Jahre 2000–2004 heraus, dass 45% aller polizei-
lich registrierten versuchten und vollendeten Tötungen 
innerhalb einer als häuslich zu bezeichnenden Beziehung 
stattfanden. Davon machen wiederum die Tötungs-
delikte in der Partnerschaft den grössten Teilbereich aus 
(62%). Diese sollen deshalb in der vorliegenden Publika-
tion Gegenstand einer eingehenderen Analyse sein. 

Neben der Darstellung des Ausmasses und der Struk-
tur von Tötungsdelikten innerhalb von Partnerschaften 
steht bei dieser Analyse die Identifikation von Präven-
tionspotential und Risikofaktoren im Vordergrund. 
D. h. es sollen Konstellationen identifiziert werden, die 
ein Tötungsdelikt in der Partnerschaft zu begünstigen 
scheinen und die möglicherweise vermeidbar sind. 
 Zudem sollen die Merkmale besonders gefährdeter 
 Opfer und potentieller Täter statistisch herausgearbeitet 
werden. 

Wie bereits die Datenerfassung und -aufbereitung 
wurde auch die vorliegende Publikation von der Fach-
stelle gegen Gewalt des Eidgenössischen Büros für die 
Gleichstellung von Frau und Mann finanziell unterstützt. 

1 BFS, Tötungsdelikte, Fokus häusliche Gewalt – Polizeilich registrierte 
Fälle 2000–2004, Neuchâtel 2006.   
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2 Einführung

Als Partnerschaften wurden nicht nur Ehepaare, sondern 
alle hetero- oder homosexuellen Beziehungen berück-
sichtigt. Dabei spielte weder die Stabilität, noch die Ex-
klusivität oder Dauer einer solchen Beziehung eine Rolle. 
D.h. auch flüchtige Paarbeziehungen werden unter die 
Kategorie «Partnerschaften» gezählt. Wird in dieser Pu-
blikation von «Partnerschaft» gesprochen, dann bezieht 
sich dieser Begriff sowohl auf aktuelle Partnerschaften 
als auch auf solche, die sich in Trennung befinden oder 
bereits getrennt sind. 

In den Jahren 2000–2004 wurden insgesamt 304 Per-
sonen Opfer eines versuchten oder vollendeten Tötungs-
deliktes durch den aktuellen oder ehemaligen Partner, 
was im Jahresdurchschnitt 61 Opfer ausmacht. Es lässt 
sich bei den jährlichen Zahlen kein Trend erkennen. Der 
Höchststand mit 72 Opfern fällt auf das Jahr 2002 (G1). 

Betrachtet man den Schädigungsgrad des Opfers, 
dann zeigt sich, dass durchschnittlich 42% aller Opfer an 
den Folgen der Tat starben. 30% wurden schwer ver-
letzt. Im Vergleich zu den Tötungsdelikten allgemein2, 
d.h. ohne Partnerschaftsbeziehung, ist damit der Anteil 
der Todesopfer im Partnerschaftsbereich erhöht. Dafür 
ist der Anteil nicht verletzter Opfer mit 5% niedriger.

Die weiblichen Opfer von versuchten und vollendeten 
Partnerschaftstötungen sind viel zahlreicher als die 
männlichen. Durchschnittlich kommen im Jahr gerundet 
50 Frauen (davon 22 Todesopfer) auf 11 Männer (davon 
4 Todesopfer). Da es sich nur in einem Fall um eine nicht 
heterosexuelle Partnerschaft handelte, verteilen sich die 
tatverdächtigen Personen fast spiegelverkehrt zu den 
Opfern auf die beiden Geschlechter. Es ergibt sich 
 eine Geschlechterratio3 von 21 resp. 17 bei den tödlich 

Tatjahr

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2000 2001 2002 2003 2004

18

16

13

2

27

18

12

4

32

23

13

4

26

18

15

1

25

17

17

3 Gestorben
Schwer verletzt
Leicht verletzt
Nicht verletzt

G 1

© Bundesamt für Statistik (BFS)

A
nz

ah
l O

pf
er

Opfer von Tötungsdelikten in der Partnerschaft nach Schädigungsgrad

2 Bei allen Tötungsdelikten liegt der Anteil der Todesopfer bei 36% und der 
Anteil nicht Verletzter bei 14%.

3 Geschlechterratio: Anzahl von Tötungsdelikten, die durch Frauen be-
gangen wurden auf 100 Tötungsdelikte, die von Männern ausgeführt 
wurden.
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 endenden Taten4. D.h. auf 100 Männer, die ein ver-
suchtes oder vollendetes Tötungsdelikt in der Partner-
schaft begehen, kommen 21 Frauen, die eine solche Tat 
verüben. Berücksichtigt man nur die vollendeten Tö-
tungsdelikte, kommen 17 weibliche Tatverdächtige auf 
100 männliche. 

Aufgrund der ungleichen Verteilung über die Ge-
schlechter drängt sich eine getrennte Analyse und Dar-
stellung der Opfer nach Geschlecht auf. In diesem Sinne 
wird zuerst die Gruppe der weiblichen und anschliessend 
die der männlichen Opfer analysiert. Aufgrund der sehr 
kleinen Anzahl männlicher Opfer (N=54), sind statis-
tische Analysen jedoch nur sehr beschränkt möglich. 
Deshalb wird nur kurz auf das Phänomen eingegangen. 

Innerhalb der weiblichen Opfergruppe werden nach 
der Darstellung des Ausmasses in einem weiteren Schritt 
die näheren Umstände der Tat (z.B. der Zustand der 
Partnerschaft, der Tatort und vorangegangene Dro-
hungen und/oder tätliche Angriffe) behandelt. Im An-
schluss daran werden persönliche Merkmale der Opfer 
und der tatverdächtigen Personen untersucht. Zwar 
kommt es vor, dass es nebst der Partnerschaftstötung 
noch weitere Opfer gegeben hat (z.B. die Kinder) oder 
dass neben dem Partner noch eine weitere Person an der 
Tat beteiligt war. Dennoch werden für diese Untersu-
chung nur die Personen aus der jeweiligen Partnerschaft 
in die Analyse einbezogen. Diese Vorgehensweise er-
möglicht es, die Konstellation zwischen Opfer und tat-
verdächtiger Person genauer zu untersuchen. In diesem 
Sinne werden auch Altersunterschiede, Beschäftigungs-
situationen und andere Merkmalskonstellationen als 
mögliche Risikofaktoren analysiert. Abschliessend wer-
den die persönlichen Umstände der tatverdächtigen Per-
son untersucht.

4 Eine Studie aus dem Jahre 1992 weist für das europäische Umfeld bei  
den tödlich endenden Partnerschaftstötungen Geschlechterratios  von 
17–40 aus. In den Vereinigten Staaten hingegen liegt diese Ratio bei 75. 
Vid.: WILSON, M.; MARTIN, Daly; Who kills whom in spouse killings? 
On the exceptional sex ratio of spousal homicides in the United States; 
Criminology 30, 2, 1992, S. 191.
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3 Weibliche Opfer  
von Partnerschaftsgewalt

3.1 Ausmass

In den untersuchten 5 Jahren hat es insgesamt 250 weib-
liche Opfer eines versuchten oder vollendeten Tötungs-
deliktes seitens des aktuellen oder ehemaligen Partners 
gegeben. Im Jahr 2002 war die Zahl der Opfer am 
höchsten (G 2).

3.2 Schädigungsgrad des Opfers

Durchschnittlich starben 44% der weiblichen Opfer an 
den Folgen der Tat, 29% wurden schwer verletzt (G2). 

Vergleichsweise gering war der Anteil der Opfer, die 
gar nicht verletzt wurden (4%). Es ist davon auszuge-
hen, dass diese Verteilung durch eine geringere Anzeige-
bereitschaft der Opfer mit beeinflusst wird. D.h., dass 
ein Teil der versuchten Tötungsdelikte innerhalb der 
Partnerschaft nicht bei der Polizei gemeldet wurde. Be-
reits bei der Analyse der Tötungsdelikte im Allgemeinen5 

hat sich gezeigt, dass die Nähe des Opfers zur tatver-
dächtigen Person die Wahrscheinlichkeit der Anzeigeer-
stattung beeinflusst. Kannten sich das Opfer und die tat-
verdächtige Person vor der Tat nicht, wurden wesentlich 
mehr versuchte Tötungsdelikte registriert, als wenn 
beide in einer häuslichen Beziehung zueinander standen. 
Auf dieses Thema wird später im Rahmen der Analyse 
des Zustandes der Partnerschaft noch näher eingegan-
gen. Neben der sozialen Nähe zum Tatverdächtigen 
kann in diesem Zusammenhang auch der Tatort eine 
Rolle spielen. Tötungsdelikte innerhalb der Partnerschaft 
finden sehr häufig in privaten Räumlichkeiten statt 
(meist in der gemeinsamen Wohnung), deshalb gibt es 
bei einer (versuchten) Tötung oftmals keine Zeugen, die 
anstelle des Opfers die Polizei alarmieren könnten. 

Betrachtet man die Entwicklung der Opferzahlen nach 
Schädigungsgrad über die Jahre, zeigt sich, dass sich die 
Zahl der Todesopfer von 2000 bis 2002 mehr als verdop-
pelt (von 13 auf 31 Opfer), danach aber wieder gesun-
ken ist.
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5 BFS, Tötungsdelikte, Fokus häusliche Gewalt – Polizeilich registrierte. . . 
op. cit.   
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Im Laufe der untersuchten Jahre ist es nicht zu einem 
Anstieg der Verzeigungen wegen versuchten Tötungsde-
likten ohne schwere Schädigung des Opfers gekommen. 
Gerade in diesen Fällen hängt die polizeiliche Registrie-
rung stark vom Opfer ab. Die konstanten Fallzahlen in 
diesem Bereich sind ein Indiz dafür, dass sich das Anzei-
geverhalten der Opfer in dieser Zeit nicht verändert hat. 
D.h., es ist mit einem mehr oder weniger grossen Dun-
kelfeld zu rechnen. 

Mit der seit 1. April 2004 erfolgten Änderung des Strafge-
setzbuches sind einfache Körperverletzungen, Drohungen 
und Nötigungen innerhalb der Partnerschaft nicht mehr An-
tragsdelikte sondern Offizialdelikte. D.h., dass die Polizei er-
mitteln und den Tatverdächtigen verzeigen kann, auch wenn 
das Opfer keine Anzeige erstatten möchte.
Dies hat im Bereich der Körperverletzungen zu einer ver-
mehrten polizeilichen Registrierung der häuslichen Gewalt 
geführt. In der Strafurteilsstatistik hat sich dies aber nicht 
niedergeschlagen. Seit dem Jahre 2004 hat es nur einige 
 wenige Verurteilungen aufgrund des Art. 123. Ziff. 2, Abs. 3 
und 4 StGB gegeben. Wie eine Studie für den Kanton Bern6 
belegt, liegt dies daran, dass viele Opfer von der Möglich-
keit Gebrauch machen, das Strafverfahren provisorisch ein-
stellen zu lassen (Art. 55a aStGB). Die Einstellung des Straf-
verfahrens nach Art. 55a aStGB ist aber nicht auf die Fälle 
 anwendbar, bei denen der Tatverdächtige einen gefährlichen 
Gegenstand verwendet hat. Es sind gerade diese Fälle, die 
sich seit 2004 nach Jahren stabiler Verurteilungszahlen fast 

verdoppelt haben. Dasselbe Bild zeigt sich bei den Verurtei-
lungen wegen einfachen Körperverletzungen gegen Wehr-
lose oder solche, die unter der Obhut des Täters stehen 
 (namentlich Kinder). Diese Entwicklung legt die Vermutung 
nahe, dass es sich bei diesem Anstieg um Straftaten handelt, 
die im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen – die jetzt 
auch ohne Anzeige des Opfers der Partnerschaftsgewalt 
möglich sind – entdeckt werden. Somit hat die Offizialisie-
rung zwar nicht zu einer Intensivierung der strafrechtlichen 
Verfolgung von einfachen Körperverletzungen – früher An-
tragsdelikt – geführt. Sie hat aber bewirkt, dass sich die 
strafrechtliche Verfolgung der einfachen Körperverletzungen 
mit gefährlichem Gegenstand und solchen gegen Kinder, die 
von jeher von Amtes wegen verfolgt wurden, intensiviert 
hat.
Es wird sich in den kommenden Jahren zeigen, ob die Offi-
zialisierung auch auf die Anzahl verurteilter versuchter 
 Tötungen einen entsprechenden «indirekten» Einfluss hat.

Offizialisierung und Strafverfolgung

6 Ergebnisse der Masterarbeit «Die Einstellung des Verfahrens bei häus-
licher Gewalt – Erfahrungen mit Art. 55a StGB im Kanton Bern» von 
 Barbara Baumgartner-Wüthrich aus dem Jahre 2007. Zusammenfassung 
einsehbar unter http://www.wirtschaftskriminalistik.ch/interview.pdf. 
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Weibliche Opfer von Partnerschaftstötungen nach Schädigungsgrad G 3
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3.3 Zustand der Partnerschaft

Mit dem Ziel, risikobehaftete Situationen zu identifizie-
ren, wurden die Partnerschaften nach ihrem Zustand 
klassifiziert. Es wurden aktuelle Partnerschaften, solche 
in Trennungsphase7 und getrennte, d.h. ehemalige Part-
nerschaften, unterschieden.

Bei 58% der Tötungsdelikte handelte es sich um eine 
bestehende Partnerschaft, in 25% der Fälle befanden 
sich Opfer und Tatverdächtiger in Trennung und bei den 
restlichen 17% waren diese bereits getrennt (G3). Die 
Zahl der Opfer in der Trennungsphase ist auffällig hoch; 
handelt es sich ja mit aller Wahrscheinlichkeit um die 
zeitlich gesehen kürzeste Phase. 

Es muss aber davon ausgegangen werden, dass die 
Abgrenzung der Partnerschaft in Trennungsphase von 
den aktuellen oder bereits getrennten Partnerschaften 
nicht immer einwandfrei möglich ist. Nicht immer stan-
den der Polizei alle erforderlichen Informationen zur Ver-
fügung. Insbesondere, wenn das Opfer an den Folgen 
der Tat starb und auch der mutmassliche Täter danach 
Suizid beging, kann es sein, dass ev. geäusserte Tren-
nungsabsichten im Rahmen der Ermittlungen nicht be-

kannt wurden. Es ist somit eher davon auszugehen, dass 
der Anteil der aktuellen Partnerschaften effektiv kleiner 
ist, als ausgewiesen. 

Es stellt sich nun die Frage, ob die höhere Belastung 
während der Trennungsphase die Folge einer gesteiger-
ten Anzeigebereitschaft seitens des Opfers ist. Als Indiz 
für eine erhöhte Anzeigebereitschaft kann der Anteil 
nicht oder nur leicht verletzter Opfer herangezogen wer-
den, da, wie bereits erwähnt, gerade in diesen Fällen das 
Anzeigeverhalten des Opfers eine grosse Rolle spielt.

Betrachtet man also den Schädigungsgrad des Opfers 
im Zusammenhang mit dem Zustand der Partnerschaft, 
dann zeigt sich, dass zwar bei den ehemaligen Partner-
schaften sowohl der Anteil der «nicht Verletzten» als 
auch der Anteil der «leicht Verletzten» am grössten ist 
(zusammen 47%). Dies gilt aber nicht für die Trennungs-
phase. Hier liegt der Anteil, «nicht Verletzte» und «leicht 
Verletzte» mit 21% sogar tiefer als bei den aktuellen 
Partnerschaften mit 25%. Auch der auffällig hohe Anteil 
der Todesopfer bei den Partnerschaften in der Tren-
nungsphase (55%) belegt, dass es sich bei der relativ 
grossen Anzahl Opfer in der Trennungsphase nicht um 
einen Effekt einer erhöhten Anzeigebereitschaft handeln 
kann (G4).

7 Per Definition befindet sich eine Partnerschaft von dem Augenblick an in 
der Trennungsphase, in dem mindestens einer der Partner dem anderen 
gegenüber die Absicht bekannt gegeben hat, sich zu trennen. Die Tren-
nungsphase endet, sobald beide getrennte Leben führen und keinen täg-
lichen Kontakt mehr pflegen.
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3.4 Vorsätzlichkeit und Planung

Geht der Täter geplant8 vor, bedeutet dies für das poten-
tielle Opfer eine grössere Gefahr, da der Täter schon bei 
der Wahl der Tatwaffe (vermehrt eine Schusswaffe) dar-
auf bedacht ist, die Tat zu vollenden9. Auch wird der Tä-
ter nach einem anfänglichen Misserfolg möglicherweise 
nicht so schnell aufgeben. Aus diesem Grund wurde 
analysiert, wie viele der versuchten und vollendeten 

Partnerschaftstötungen vorsätzlich begangen und wie 
viele davon geplant waren. Bei zwei Drittel der Tötungs-
delikte wurde im Rahmen der Erfassungsarbeit für die 
Sondererhebung10 die Vorsätzlichkeit angenommen11. 
Von diesen wiederum schien die Tat in der Hälfte der 
Fälle geplant. Bei einem Drittel aller Tötungsdelikte in 
der Partnerschaft wurde die Vorsätzlichkeit der Tat hin-
gegen angezweifelt (G5).

8 Als geplante Tat wurden solche identifiziert, bei denen der Entschluss zur 
Tat gemäss polizeilicher Ermittlungen bereits feststand, bevor der Tatver-
dächtige am Tatort eintraf. 

9 Dieser Zusammenhang wurde bereits in der Studie zu den Tötungs-
delikten gesehen. Vid.: BFS, Tötungsdelikte, Fokus häusliche Gewalt . . .
op. cit. S.16. Siehe auch: VILLETTAZ, P.; KILLIAS, M.; MANGIN, P.;  
Les constellations homicidaires et suicidaires dans quatre cantons 
 romands; Université de Lausanne 2003, S. 33.  

Weibliche Opfer nach Vorsätzlichkeit und Planung (2000 – 2004) G 5
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Vorsatz unklar
Vorsätzlich
– davon: Planung nicht ausgeschlossen
– davon: geplant

47

84
81

38

10 Ca. 80% der Fälle wurden von Beamten der jeweiligen Kantonspolizei 
 erfasst. Bei den restlichen 20% der Fälle wurde die Erfassungsarbeit vom 
BFS erbracht. 

11 Zweifel an der Vorsätzlichkeit bestehen, wenn nicht klar ist, ob der Tat-
verdächtige das Opfer wirklich töten oder nur verletzten wollte. 
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Es sind insbesondere die Tötungsdelikte innerhalb der 
aktuellen Partnerschaften, bei denen der Vorsatz sehr 
häufig von den erfassenden Personen angezweifelt 
(41%) wird und die Tat am seltensten geplant erscheint 
(23%). Dies sieht bei der Partnerschaft in Trennungs-
phase und den getrennten Partnerschaften anders aus. 
Gerade bei Letzteren ist nach Ermessen der erfassenden 
Person der Anteil der geplanten Taten am grössten 
(49%) (G6). 

3.5 Bewusstseinsbeeinträchtigende  
Substanzen

Wird der Vorsatz angezweifelt, handelt es sich häufiger 
um Taten, die unter dem Einfluss einer bewusstseinsbe-
einträchtigenden Substanz begangen worden sind. Dies 
bedeutet, dass der Konsum von Substanzen zu Straf-
taten führen kann, die nicht wirklich gewollt oder zumin-
dest nicht geplant waren (G7). 
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Durchschnittlich standen 36% aller tatverdächtigen 
Partner unter dem Einfluss einer bewusstseinsverän-
dernden Substanz. In den allermeisten Fällen handelt es 
sich dabei um Alkohol. Bei den Partnerschaften in der 
Trennungsphase spielt der Alkohol die geringste Rolle, 
dies scheint plausibel mit dem höheren Anteil geplanter 
Taten.

Teilweise stand nebst der tatverdächtigen Person 
gleichzeitig auch das Opfer unter dem Einfluss von Alko-
hol oder einer anderen bewusstseinsbeeinträchtigenden 
Substanz. Dies war aber weniger häufig der Fall und kam 
fast ausschliesslich bei schweizerischen Opfern vor (G8). 

3.6 Beschäftigung ausser Hause

Allgemein kann festgestellt werden, dass die Tatverdäch-
tigen von Tötungsdelikten in der Partnerschaft im Ver-
gleich zu denen bei allen Tötungsdelikten etwas öfter 
ausser Hause tätig sind (+5%-Punkte). Bei den weib-
lichen Opfern von versuchten und vollendeten Partner-
schaftstötungen ist es eher umgekehrt. Sie sind weniger 
häufig ausser Hause erwerbstätig (-9%-Punkte). Dies 
scheint mit der Lebenssituation (oft verheiratet und 
wahrscheinlich Kinder) zusammenzuhängen.

Am häufigsten sind sowohl der Tatverdächtige als 
auch das Opfer ausser Hause tätig (T1). Diese Zahlen 
können leider nicht bewertet werden, da keine statis-
tischen Angaben in Bezug auf die Wohnbevölkerung zur 
Verfügung stehen.

Dennoch kann darauf aufmerksam gemacht werden, 
dass der Anteil der Paare, bei denen beide keiner täg-
lichen Beschäftigung ausser Hause nachgehen, relativ 
hoch ist. Zudem stehen bei diesen Tötungsdelikten in der 
Partnerschaft besonders häufig sowohl Opfer als auch 
Tatverdächtiger unter dem Einfluss einer bewusstseins-
beeinträchtigenden Substanz (28%)12 und es bestehen 
von Seiten der erfassenden Personen13 oft Zweifel an der 
Vorsätzlichkeit. Die Fallzahlen in diesem Bereich sind je-
doch bereits ziemlich klein, sodass allgemeine Schlussfol-
gerungen beschränkt aussagekräftig sind.

T  1  Weibliche Opfer nach Beschäftigungskonstellation 
innerhalb der Partnerschaft (2000–2004)

Anzahl Anteil

Beide ausser Hause tätig 85 34,0%

Nur Tatverdächtiger ausser Hause tätig 53 21,0%

Beide nicht ausser Hause tätig 53 21,0%

Nur Opfer ausser Hause tätig 41 16,0%

Tätigkeit des Opfers und/oder  
des Täters unbekannt

 
18

 
7,0%

12 Allgemein sind es 11% der Fälle, bei denen Täter und Opfer unter dem 
Einfluss einer Substanz stehen. 

13 Siehe Fussnote 9.
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Betrachtet man die Zahlen nach Zustand der Partner-
schaft, dann zeigt sich, dass insbesondere bei den beste-
henden Partnerschaften weniger häufig beide Partner 
 einer Tätigkeit ausser Hause nachgehen. Mit der Tren-
nungsphase nehmen diese Fälle zu, was wahrscheinlich 
damit zusammenhängt, dass es einfacher ist, sich zu 
trennen, wenn Beide eine Erwerbstätigkeit haben oder 
Trennungen dazu führen, dass eine Erwerbstätigkeit auf-
genommen werden muss (G9).

3.7 Vorgängige Drohungen und/oder  
tätliche Angriffe

Bisher wurden insbesondere Situationen oder Konstella-
tionen identifiziert, in denen das Opfer besonders ge-
fährdet ist. Im Folgenden soll es darum gehen, das Prä-
ventionspotential in solchen Situationen zu untersuchen. 

Grundsätzlich kann über mögliche Risikosituationen 
(Trennung) aufgeklärt werden. Die präventive Arbeit 
kann aber intensiviert werden, wenn es seitens eines 
Partners zu Vorfällen kommt, die seine Gewaltbereit-
schaft zeigen. In diesem Sinne wurden vorangegangene 
Drohungen und/oder tätliche Angriffe untersucht. 

Allgemein sind 38% aller weiblichen Opfer bereits im 
Vorfeld von ihrem Partner bedroht und angegriffen wor-
den. Weitere 12% wurden ausschliesslich bedroht und 
3% ausschliesslich angegriffen. D.h. nur bei 47% der 
weiblichen Opfer von Tötungsdelikte in der Partner-
schaft kam es im Vorfeld nicht zu Drohungen oder tät-
lichen Angriffen oder diese Taten wurden im Rahmen 
der polizeilichen Ermittlungen zumindest nicht aufge-
deckt (G10). 

Weibliche Opfer nach vorgängigen Übergriffen (2000 – 2004) G 10
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Für eine externe Unterstützung wäre es nötig, dass 
sich das Opfer entweder bei einer Opferhilfestelle14 und/
oder bei der Polizei meldet. Von den im Rahmen dieser 
Studie erfassten vorgängigen Drohungen und/oder tät-
lichen Angriffen (53% aller Opfer) wurde zumindest in 
39% der Fälle Meldung bei der Polizei erstattet (G11). 
Hier besteht Präventionspotential, das sich mit der im 
Jahr 2004 erfolgten Offizialisierung der einfachen Kör-
perverletzung, Drohungen und Nötigungen innerhalb 
der Partnerschaft möglicherweise erhöhen könnte15. 

Das Präventionspotential hängt aber auch vom jewei-
ligen Zustand der Partnerschaft ab. Will sich das Opfer 
trennen, ist die Präventionsarbeit einfacher, weil es mög-
lich ist, eine räumliche Distanz zwischen potentiellem 
Opfer und Täter zu schaffen. Als aussichtsreich könnten 
sich hier u.a. Modelle erweisen, die bei einer polizei-
lichen Intervention eine proaktive, aufsuchende Unter-
stützung und Beratung des Opfers vorsehen. D.h., dass 
sich spezialisierte Beratungsstellen auf Grund der Mel-
dung der Polizei von sich aus mit dem Opfer in Verbin-
dung setzen und dessen Beratungs- und Unterstützungs-
bedarf abklären.

Anteilsmässig sind Fälle von vorgängigen Drohungen 
und/oder tätlichen Angriffen bei Partnerschaften in Tren-
nungsphase und solchen, die bereits getrennt sind, hö-
her. Dies überrascht nicht. Ein Angriff kann Grund einer 

Trennung sein. Im Laufe einer Trennung können Dro-
hungen und/oder tätliche Angriffe aber auch vermehrt 
vorkommen. Zudem ist bei den zur Tatzeit noch beste-
henden Partnerschaften von einem Dunkelfeld auszuge-
hen. Stirbt das Opfer an den Folgen der Tat und begeht 
der mutmassliche Täter danach Suizid, kann es sein, dass 
frühere Angriffe im Rahmen der Ermittlungen nicht ans 
Licht kommen, weil das Opfer mit niemandem darüber 
gesprochen hat. 

Diese Vermutung bestätigt sich, wenn man die An-
teile vorgängiger Übergriffe in Abhängigkeit vom Schä-
digungsgrad des Opfers untersucht.

Vergleicht man die Opfer, die an den Folgen der Tat 
gestorben sind, mit denen, die schwer verletzt überlebt 
haben, zeigt sich, dass in beiden Kategorien der Anteil 
der Frauen, die eine vorherige Drohung und/oder einen 
tätlichen Angriff angezeigt haben, fast genau so gross ist 
(G12). Insgesamt sind aber mehr Vorfälle bei den 
schwerverletzten Opfern bekannt geworden. In diesen 
Fällen wird es das Opfer selber sein, das im Rahmen der 
Ermittlungen vorgängige Drohungen und/oder tätliche 
Angriffe zu Protokoll gegeben hat. Auffallend ist auch 
der sehr kleine Anteil der unverletzt gebliebenen Opfer, 
die im Vorfeld nicht schon bedroht oder angegriffen 
worden sind. Diese Zahlen können aber nicht genera-
lisiert werden, da es sich erneut um sehr geringe Fall-
zahlen handelt.

14 Wie viele dieser Frauen sich bei einer Opferhilfestelle gemeldet haben, 
war aus den polizeilichen Ermittlungsakten nicht ersichtlich.

15 In diesem Zusammenhang siehe Ausführungen zu den Folgen der Offi-
zialisierung auf S. 11 «Kästchen». 
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3.8 Tatort

Betrachtet man alle versuchten und vollendeten Partner-
schaftstötungen mit weiblichem Opfer, dann findet die 
Hälfte aller Tötungsdelikte in der gemeinsamen Woh-
nung oder dem Wohngebäude des Paares statt. Zweit-
häufigster Tatort ist die Wohnung resp. das Wohnge-
bäude des Opfers (T2). 

Aber auch der Tatort unterscheidet sich je nach Zu-
stand der Partnerschaft. Erwartungsgemäss ist der Tatort 
bei den bestehenden Partnerschaften meistens die ge-
meinsame Wohnung (69%). In der Trennungsphase sind 

es gemeinsame Wohnung, Wohnung des Opfers und 
 öffentliche Plätze zu jeweils mehr oder weniger gleichen 
Teilen. Bei den bereits getrennten Partnerschaften 
 geschieht die Tat relativ häufig (42%) auf der Strasse, 
einem Platz oder einem sonst öffentlich zugänglichen 
Ort (z. B. öffentliche Transportmittel) und in den rest-
lichen Fällen ist es meistens die Wohnung oder das 
Wohngebäude des Opfers (G13).

Es fällt auf, dass in absoluten Zahlen die Tötungs-
delikte, die sich ausserhalb der gemeinsamen Wohnung 
ereignen, über die verschiedenen Kategorien der Part-
nerschaftssituationen ähnlich häufig sind. Mit zuneh-
mender Distanz des Paares nehmen Taten, die sich in der 
gemeinschaftlichen Wohnung ereignen, jedoch ab. 

Genauer können die Zahlen zum Tatort aber nicht in-
terpretiert werden, da die Zahlen nicht zu den Angaben 
zur Gesamtbevölkerung in Bezug gesetzt werden kön-
nen. Es ist nicht bekannt, wie viele Partnerschaften es 
gibt, wie viele Partnerschaften sich in Trennung befinden 
und wie viele Paare bereits getrennt sind. Zudem liegen 
diesbezüglich auch keine Informationen zu den Wohn-
verhältnisse (getrennt oder zusammen) vor.

Dennoch kann festgehalten werden, dass relativ viele 
Tötungsdelikte sowohl in der Trennungsphase als auch 
nach der Trennung in der Wohnung des Opfers statt-
finden. Berücksichtigt man, dass es im Vorfeld solcher 
Tötungsdelikte in der Trennungsphase meistens zu Dro-
hungen und/oder tätlichen Angriffen gekommen ist, 
wird deutlich, dass auch hier ein Präventionspotential 
besteht, da dem Tatverdächtigen der Zugang zu der 
Wohnung des Opfers verwehrt werden kann.

T  2  Weibliche Opfer nach Tatörtlichkeit (2000–2004)

Tatörtlichkeit Anzahl Anteil

Gemeinsame Wohnung/
Wohngebäude

 
129

 
51,6%

Wohnung/Wohngebäude des Opfers 53 21,2%

Wohnung/Wohngebäude 
des Tatverdächtigen

 
12

 
5,0%

Anderer privater Ort 5 2,0%

Arbeitsplatzt des Opfers 1 0,4%

Öffentlich zugängliche Gebäude 
und Transportmittel

 
8

 
3,2%

Strasse, Plätze 32 12,8%

Im freien Feld 8 3,2%

Institutionen 1 0,4%

Anderer öffentlicher Ort 1 0,4%
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3.9 Merkmale des Opfers

In einem zweiten Teil der Analyse stehen die persön-
lichen Merkmale des Opfers im Mittelpunkt. Besonders 
gefährdete Bevölkerungsgruppen sollen identifiziert wer-
den. Nach Möglichkeit wird auch nach Gründen für die 
Überbelastung bestimmter Gruppen gesucht. 

3.9.1 Alter des Opfers

Die meisten weiblichen Opfer sind zur Tatzeit zwischen 
20 und 39 Jahren alt. Insbesondere die Altergruppe  
35–39 ist auffällig stark belastet (G14).

Damit ist aber noch nicht gesagt, dass für Frauen 
 dieser Altergruppe die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines 
Tötungsdeliktes seitens des Partners zu werden, am 
grössten ist. Um dies zu beurteilen, muss die Anzahl der 
Opfer in Bezug gesetzt werden zur Anzahl Frauen aus 
der Wohnbevölkerung. 

Unter den Opfern sind aber auch Frauen, die nicht zur 
ständigen Schweizer Wohnbevölkerung gehören (T3). 
8% der Opfer verteilen sich auf Personen aus dem Asyl-
bereich, Ausländerinnen mit Wohnsitz im Ausland oder 
Personen, die sich ohne Aufenthaltsbewilligung in der 
Schweiz aufhalten. Diese können bei der Berechnung der 
Belastungsrate nicht berücksichtigt werden.
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Setzt man die weiblichen Opfer der ständigen Schwei-
zer Wohnbevölkerung in Bezug zu dieser, dann zeigt 
sich, dass pro Jahr 1,5 Opfer auf 100’000 weibliche Ein-
wohner entfallen. Bei den Todesopfern sind es 0,6 pro 
100’000 Einwohner. 

3.9.2 Staatszugehörigkeit

Unterscheidet man die Belastungszahlen nach Staats-
zugehörigkeit dann sieht man, dass die ausländischen 
Frauen der ständigen Wohnbevölkerung mehr als dop-
pelt so stark belastet sind wie die schweizerischen. Auf 
ein Schweizer Opfer kommen 2,4 aus der ausländischen 
Wohnbevölkerung (G15). 

Die Belastungsrate ist bei den Schweizer Frauen in der 
Altersgruppe 35–39 Jahre besonders hoch. Die auslän-
dischen Frauen hingegen sind insbesondere in den 
 jüngeren Altersgruppen Anfang 20 verstärkt belastet. 
Berücksichtigt man nur die Todesopfer und die Schwer-
verletzten dann steigt die Mehrbelastung der auslän-
dischen Frauen noch (2,9). 

Der geringe Anteil nicht oder leicht verletzter auslän-
discher Opfer (18%) kann Folge einer tieferen Anzeige-
bereitschaft der ausländischen Opfern sein (G16). Wie 
bereits in den vorgängigen Analysen dargelegt, entschei-
det in diesen Fällen oft das Opfer alleine, ob es die Tat 
bei der Polizei meldet. Die effektive Belastungsrate 
könnte also höher sein. 

 Die im Rahmen dieser Studie erfassten Merkmale rei-
chen aber allein nicht aus, um die unterschiedlichen Be-
lastungsraten zu erklären. Es können nur mögliche An-
sätze aufgezeigt werden, die in weiteren Studien zu den 
näheren Umständen der Tat und zum Anzeigeverhalten 
vertieft analysiert werden müssten. 
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T  3  Weibliche Opfer nach Staatzugehörigkeit  
und Aufenthaltstatus (2000–2004)

Anzahl Anteil

Schweizerinnen 152 60,8%

Ausl. Wohnbevölkerung 78 31,2%

Ausländerinnen aus dem Asylbereich 8 3,2%

Ausländerinnen mit Wohnsitz  
im Ausland

 
1

 
0,4%

Ausländerinnen, die sich in der Schweiz 
ohne Aufenthaltsbewilligung aufhalten

 
9

 
3,6%

Ausländerinnen, bei denen der Aufent-
haltstatus nicht bekannt ist

 
1

 
0,4%
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Dennoch ist es sinnvoll, zumindest anhand der erfass-
ten Daten nach Hinweisen zu suchen, die diese Mehr-
belastung erklären könnten. Zu diesem Zweck müssen 
Risikosituationen oder -faktoren gefunden werden, bei 
denen Ausländerinnen häufiger vertreten sind als Schwei-
zerinnen.

Eine erste Erklärungsmöglichkeit wäre eine möglicher-
weise höhere Gewaltbereitschaft der Partner von aus-
ländischen Frauen. Die im Rahmen der Studie erfassten 
 vorgängigen Drohungen und/oder tätlichen Angriffe 
können als Indiz für eine solche Gewaltbereitschaft ge-
wertet werden. 

Die Analyse der Daten zeigt, dass der Anteil der 
Frauen, die bereits im Vorfeld des Tötungsdeliktes Opfer 
von Drohungen und/oder tätlichen Angriffen geworden 
sind, bei den ausländischen Opfern effektiv leicht höher 
ist (G17). Eine mehr als doppelt so starke Belastung 
kann dadurch aber nicht erklärt werden. Es muss aber 
auch berücksichtigt werden, dass die Informationen zu 
den vorgängigen Vorfällen nicht sehr differenziert sind. 
Über die Schwere der Übergriffe liegen keine Einzel-
heiten vor. 
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Weitere Unterschiede zwischen diesen beiden Bevöl-
kerungsgruppen könnten bei dem Zustand der Partner-
schaft gesucht werden. Im ersten Teil der Analyse wurde 
die Trennungsphase ja als besonders heikler Moment 
identifiziert. 

Betrachtet man den Zustand der Partnerschaft, dann 
zeigt sich, dass gerade ausländische Opfer zur Tatzeit 
weniger häufig getrennt sind oder eine Trennungsabsicht 
bekundet haben (G18). 

3.9.3 Zivilstand

Berücksichtigt man die höhere Belastung der Frauen aus 
der ausländischen Wohnbevölkerung, dann könnte es 
sein, dass sich ausländische Frauen trotz hohem Konflikt-
potential weniger schnell trennen. Für diese Hypothese 
spricht, dass 82% der Opfer aus der ausländischen stän-
digen Wohnbevölkerung mit dem Tatverdächtigen ver-
heiratet waren. Dieser Anteil ist im Gegensatz zu den 
Schweizerinnen (61%) relativ hoch16. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass eine Trennung im Rahmen 
einer Ehe schwieriger ist als bei anderen Formen von 
Partnerschaften. In diesem Zusammenhang ist zu be-
rücksichtigen, dass für ausländische Frauen die ehebe-
dingte Aufenthaltsbewilligung grundsätzlich noch immer 
an das Zusammenleben der Ehepartner und das Weiter-
bestehen der Familiengemeinschaft geknüpft ist17.

Da zu den verheirateten Personen aus der Wohnbe-
völkerung Zahlen vorliegen, können die verheirateten 
Opfer gesondert untersucht werden. Berechnet man die 
Belastungsrate separat für die verheirateten Opfer, dann 
stellt sich zum einen heraus, dass die Belastungsrate für 
Verheiratete sowohl bei den Schweizerinnen als auch bei 
den Ausländerinnen höher ist, als wenn man alle weib-
lichen Opfer auf die gesamte weibliche Wohnbevölke-
rung bezieht. Dies liegt zum einen bestimmt auch daran, 
dass es in der Wohnbevölkerung zusätzlich auch Per-
sonen gibt, die noch nie in Partnerschaft gelebt haben, 
solche, die schon sehr lange getrennt sind, oder sich nie 
getrennt haben (z.B. Witwen). Beschränkt man sich 
 allein auf die verheirateten Opfer und die verheiratete 
weibliche Wohnbevölkerung, dann führen die oben ge-
nannten Personengruppen nicht zu einer Senkung der 
Belastungsrate. Zum anderen kann aber auch davon aus-
gegangen werden, dass verheiratete Paare häufiger zu-
sammenwohnen und diese physische Nähe zu Konflikten 
führen kann.

Vergleicht man nun verheiratete Schweizerinnen und 
Ausländerinnen, dann sind letztere auch in dieser Gruppe 
stark überbelastet. Diese Überbelastung ist zudem 
 einiges höher als bei den nicht verheirateten Opfern. Bei 
den verheirateten Opfern kommen auf ein schweize-
risches Opfer 2,5 ausländische Opfer und bei den Un-
verheirateten 1,5. Somit kann die Überbelastung auslän-
discher weiblicher Opfer teilweise damit erklärt werden, 
dass sich Ausländerinnen häufiger in der Situation «ver-
heiratet» befinden, und dass diese Situation für die 
 ausländischen Frauen zudem noch riskanter ist als für 
schweizerische Frauen (G19). 
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16 In der Wohnbevölkerung sind 65% der Ausländerinnen und 51% der 
Schweizerinnen verheiratet.

17 Für den Fall einer Auflösung der Ehe sieht der Art. 50 AuG neu vor, dass 
der ehemalige Ehepartner weiterhin Anspruch auf eine Aufenthaltsbewil-
ligung hat, wenn er Opfer häuslicher Gewalt gewesen ist und die soziale 
Wiedereingliederung im Herkunftsland stark gefährdet ist. 



 232008   BFS   TÖTUNGSDELIKTE IN DER PARTNERSCHAFT

WEIBLICHE OPFER VON PARTNERSCHAFTSGEWALT

Die Grafik 19 zeigt die Belastungsrate für jeweils 
10’000 Frauen der Wohnbevölkerung. Es kann festge-
stellt werden, dass insbesondere junge Verheiratete im 
Alter von 20–24 Jahren besonders gefährdet sind18. Die 
Belastung nimmt mit zunehmendem Alter ab. 

Vergleicht man die Belastungsrate der verheirateten 
Schweizerinnen im Alter von 20–29 mit der gleich-
altrigen ausländischen Frauen, dann sind diese fast 
gleich19. Auf ein schweizerisches Opfer kommen 1,2 aus-
ländische Opfer. Über alle Altersgruppen ist die Belas-
tung der ausländischen verheirateten Frauen hingegen 
2,5-mal höher als die der schweizerischen Frauen.

Betrachtet man den Anteil der verheirateten Frauen 
der der jeweiligen Bevölkerungs- und Altersgruppe, zeigt 
sich, dass unter den 20–24 jährigen Frauen nur 6% der 
Schweizerinnen aber bereits 42% der Ausländerinnen 
verheiratet sind. In der Altersgruppe 25–29 Jahre sind es 
29% bei den Schweizerinnen und 66% bei den Auslän-
derinnen. 

Der hohe Anteil ausländischer Frauen, die im Alter 
von 20–29 Jahren bereits verheiratet sind, führt dazu, 
dass trotz fast gleicher Belastungsrate der Verheirateten 
der Anteil Opfer in dieser Altersgruppe bei den Auslän-
derinnen mit 36%20 viel höher ist als bei den Schweize-
rinnen (17%). Zudem handelt es sich wie oben bereits 
erwähnt um eine Altersgruppe, die sehr stark belastet ist.

Diese Analysen lassen die Schlussfolgerung zu, dass 
die Überbelastung der Ausländerinnen zumindest teil-
weise damit zusammenhängt, dass mehr ausländische 
Frauen sich in der Situation «jung und verheiratet» be-
finden. 

Welches die Gründe dafür sind, dass Personen, die 
jung und verheiratet sind, so stark belastet sind, kann 
nur anhand von Analysen der näheren Umstände er-
forscht werden. Man kann sich aber vorstellen, dass ge-
rade junge Paare wirtschaftlich schlechter gestellt sind  
als ältere. Bei einer Heirat kommen auch öfters Kinder 
hinzu und damit verbunden engere Wohnverhältnisse. 
Der Verantwortungsdruck ist vermutlich höher als bei 
nicht verheirateten Partnerschaften. All dies kann zu 
 Konflikten führen, die zum Teil mit Gewalt ausgetragen 
 werden. 
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18 Der Bereich 15–19 Jährigen wurde nicht dargestellt, da die Referenz-
bevölkerung viel zu gering ist und somit ein einzelnes Opfer einen sehr 
grossen Einfluss auf das Ergebnis hat. Bei den Schweizern ergeben  
0,8 jährliche Opfer eine Belastung von 19 Opfer pro 10’000 Einwohner. 
Bei den Ausländern ergeben sich bei 0,2 Opfern eine Belastung von  
1 Opfer pro 10’000 Einwohner. 

19 Auf 10’000 verheiratete Schweizerinnen kommen 0,6 Opfer. Bei den ver-
heirateten Ausländerinnen sind es 0,7. 20 Bezogen auf die verheirateten Opfer. 
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3.10 Merkmale des Tatverdächtigen

3.10.1 Alter des Tatverdächtigen

Im Bezug auf das Alter zeigt sich, dass die meisten Tat-
verdächtigen zwischen 30 und 50 Jahren alt sind. Nach 
dem 55. Lebensjahr gibt es kaum noch Tatverdächtige 
(G20).

Durchschnittlich sind die Tatverdächtigen 4 Jahre älter 
als das Opfer. Bei 22% der Tatverdächtigen ist das Opfer 
älter als der Tatverdächtige. Meistens ist der Tatverdäch-
tige gleichaltrig oder etwas älter. In 38% der Fälle liegt 
der Altersunterschied zwischen null und fünf Jahren. 

Auch bei den Tatverdächtigen gibt es Personen, die 
nicht zur ständigen Schweizer Wohnbevölkerung gehö-
ren. Sie machen hier 10% aus. 

Eine Berechnung der Belastungsrate der männlichen 
Wohnbevölkerung ergibt eine Belastung von 1,5 Tatver-
dächtigen pro 100’000 Einwohner. 

3.10.2 Staatszugehörigkeit

Unterscheidet man danach, ob es sich um einen Schwei-
zer oder einen Ausländer aus der ständigen Wohnbevöl-
kerung handelt, ergibt sich auch hier eine Überbelastung 
der Personen mit ausländischer Nationalität. Auf einen 
schweizerischen Tatverdächtigen kommen 3,1 auslän-
dische (G21). 
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Auch bei den Tatverdächtigen soll versucht werden, 
diese Überbelastung etwas näher zu untersuchen. Auf-
schlussreiche Ergebnisse erhält man, wenn neben der 
Nationalität des Tatverdächtigen auch die des Opfers be-
rücksichtigt wird. Zu diesem Zweck sollen hier in einem 
ersten Schritt die Paarkonstellationen dargestellt werden. 
Unter die Kategorie «Ausländer (keine ständige Wohn-
bevölkerung)» fallen neben Asylsuchenden auch Touris-
ten und andere Personen, die sich ohne Aufenthaltsbe-
willigung in der Schweiz aufhalten.

Die meisten Paare setzen sich aus Personen mit der 
gleichen Nationalität zusammen. 41% der Paare be-
stehen ausschliesslich aus Schweizern und 26% aus 
 Personen mit derselben ausländischen Nationalität. 
28% sind Partnerschaften, bei denen einer der Partner 
schweizerische und der andere eine ausländische Staats-
zugehörigkeit besitzt. 

Um methodisch korrekte Vergleiche anstellen zu kön-
nen, wurden bei den folgenden Analysen wiederum nur 
Tatverdächtige berücksichtigt, die zur ständigen auslän-
dischen Wohnbevölkerung gehören. 

Analysiert man die vorgängigen Drohungen und/oder 
tätlichen Angriffen je nach Staatszugehörigkeit des Tat-
verdächtigen, dann zeigt sich, dass bei den auslän-
dischen Tatverdächtigen häufiger ein solcher Vorfall 
 bekannt ist. Die Staatszugehörigkeit des Opfers scheint 
keinen Einfluss zu haben. Das heisst, vorgängige Dro-
hungen und/oder tätliche Angriffe wurden bei aus-
ländischen Tatverdächtigen gleich häufig registriert, 
 unabhängig davon, ob es sich beim Opfer um eine 
Schweizerin oder Ausländerin handelte (G22). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Schweizer-Schweizerin Ausländer-Ausländerin Ausländer-Schweizerin Schweizer-Ausländerin

23

26

53

16

23

24

10

20

20

1

5

9

– davon: angezeigt 
– bei der Polizei

Drohungen oder Angriff

Keine Drohung oder Angriff 
bekannt

Weibliche Opfer nach Paarkonstellation und vorgängigen Übergriffen 
(2000 – 2004) G 22

© Bundesamt für Statistik (BFS)

T  4  Paarkonstellationen nach Staatszugehörigkeit und Aufenthaltsstatus (2000–2004)

Opfer Tatverdächtiger Anzahl Anteil

Schweizerin <=> Schweizer 102 40,8%

Schweizerin <=> Ausländer (ständige Wohnbevölkerung) 42 16,8%

Schweizerin <=> Ausländer (keine ständige Wohnbevölkerung) 8 3,2%

Ausländerin (ständige Wohnbevölkerung) <=> Schweizer 15 6,0%

Ausländerin (ständige Wohnbevölkerung) <=> Ausländer (ständige Wohnbevölkerung) 56 22,4%

Ausländerin (ständige Wohnbevölkerung) <=> Ausländer (keine ständige Wohnbevölkerung) 7 2,8%

Ausländerin (keine ständige  Wohnbevölkerung) <=> Schweizer 4 1,6%

Ausländerin (keine ständige  Wohnbevölkerung) <=> Ausländer (ständige Wohnbevölkerung) 4 1,6%

Ausländerin (keine ständige Wohnbevölkerung) <=> Ausländer (keine ständige  Wohnbevölkerung) 12 4,8%



TÖTUNGSDELIKTE IN DER PARTNERSCHAFT   BFS   200826

WEIBLICHE OPFER VON PARTNERSCHAFTSGEWALT

Beim Zustand der Partnerschaft zeigt sich hingegen 
eine andere Verteilung. Allgemein befinden sich die Part-
nerschaften der ausländischen Tatverdächtigen häufiger 
in der Trennungsphase oder sind bereits getrennt. Hier 
ist die Verteilung aber auch von der Staatszugehörigkeit 
des Opfers abhängig. Ausländische Frauen befinden sich 
zur Tatzeit viel häufiger in einer noch bestehenden Part-
nerschaft als schweizerische Opfer (G23). Wie bereits 
weiter oben erwähnt, sind die Gründe dafür nur zu ver-
muten. 

Die Verteilung bei den ausschliesslich schweizerischen 
Partnerschaften und den ausschliesslich ausländischen 
Partnerschaften sind sehr ähnlich. Hingegen ist sie bei 
den Partnerschaften zwischen Personen mit auslän-
discher und schweizerischer Nationalität je nach Konstel-
lation sehr unterschiedlich. Zwar weiss man nicht, ob in 
den hier untersuchten Partnerschaften von Schweize-
rinnen und Ausländern Gewalt die Trennungsabsichten 
auslösten oder ob die Trennungssituationen Gewalt erst 
hervorgerufen haben. Dennoch zeigt sich, dass beide 
Phänomene sich gegenseitig beeinflussen. In diesem 
Sinne gibt es bei den Partnerschaften Ausländerin – 
Schweizer weniger registrierte vorgängige Vorfälle aber 
auch weniger bekannte Trennungsabsichten.

3.10.3 Zivilstand

Auch bei den Tatverdächtigen wurden die verheirateten 
Personen zusätzlich separat untersucht. Es zeigt sich, 
dass ähnlich wie bei den Opfern, die verheirateten Per-
sonen stärker belastet sind als jene, die nicht verheiratet 
sind21. Dies gilt sowohl für die Ausländer als auch für die 
Schweizer.

Die Überbelastung der Ausländer liegt mit 3,2 höher 
als bei den Unverheirateten (2,4).

Wie bei den Opfern sind es auch hier insbesondere 
die jung Verheirateten, bei denen die Wahrscheinlichkeit, 
ein Tötungsdelikt zu begehen, am höchsten ist. 

Ein Vergleich der Belastungsraten der jungen verhei-
rateten Schweizer mit denen der jungen verheirateten 
ausländischen Männer ergibt zudem, dass, wie bei den 
jungen Opfern, die Überbelastung der Ausländer in der 
Altersgruppe 20–34 Jahre niedriger ist als bei den ande-
ren Altersgruppen. Auf einen Schweizer Tatverdächtigen 
dieser Altersgruppe kommen 1,6 ausländische. Über  
alle Altersgruppen hinweg beträgt die Ratio jedoch 3,2 
(G24).

21 Siehe methodischen Kommentar unter 3.9.3.
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Erwartungsgemäss sind ausländische Männer genauso 
wie ausländische Frauen in jüngeren Jahren häufiger ver-
heiratet. Sind es bei den Schweizern in dem Alter von 
20–24 nur 2%, machen die verheirateten Männer bei 
den Ausländern in derselben Altersklasse bereits 20% 
aus. Im Alter von 25–29 Jahren sind es 16% bei den 
Schweizern und bereits 47% bei den Ausländern.

Dies erklärt die Überbelastung bei den ausländischen 
Tatverdächtigen aber nur zu einem geringen Teil. Die 
Mehrzahl der ausländischen Tatverdächtigen findet sich 
in den Altersgruppen 35–40. Dies im Gegensatz zu den 
ausländischen Opfern. Hier fiel ein grosser Teil der Opfer 
auf die Altersgruppe 20–29, und der hohe Anteil der 
Verheirateten konnte zu einem grösseren Teil die Über-
belastung erklären. 

3.10.4 Belastende Probleme

Vergleicht man die schweizerischen und die auslän-
dischen Tatverdächtigen hinsichtlich möglicher Probleme, 
die während der polizeilichen Ermittlung zum Vorschein 
kamen, dann fällt auf, dass in den allermeisten Fällen 
weder bei den ausländischen noch bei den schweize-
rischen Tatverdächtigen schwerwiegende Probleme fest-
gestellt wurden. Nur gerade bei 12% der schweize-
rischen Tatverdächtigen und 13% der ausländischen 
wurden nebst Beziehungs- und Trennungsproblemen 
hauptsächlich finanzielle Probleme, Substanzenmiss-
brauch und psychische Erkrankungen genannt.

3.10.5 Polizeilich registrierte Tatverdächtige 

Von allen Tatverdächtigen waren bereits 46% vor der Tat 
polizeilich registriert worden. Ausländische Tatverdäch-
tige aus der ständigen Wohnbevölkerung sind am häu-
figsten bereits polizeilich registriert worden (62%). Von 
den Schweizern waren es 50% und bei den restlichen 
Ausländern 48%. Der Anteil polizeilich Registrierter un-
ter den restlichen Ausländern ist wahrscheinlich geringer, 
weil eventuelle polizeiliche Registrierungen im Ausland 
nicht berücksichtigt werden konnten. In 60% der Fälle 
dieser polizeilichen Registrierung ging es unter anderem 
um eine Gewaltstraftat, aber auch Vermögensdelikte 
wurden häufig angegeben (45%). Leider war es im Rah-
men der Sondererhebung nicht möglich, die Information 
zur vorgängigen polizeilichen Registrierung detaillierter 
zu erfassen. Ziel einer weiterführenden Untersuchung 
wird sein, die hier erfassten Daten mit denjenigen aus 
dem Strafregister zu vervollständigen. In diesem Zusam-
menhang sollen auch die Vorstrafen der Tatverdächtigen 
im Einzelnen abgeklärt werden. 

Männliche Tatverdächtige nach Staatszugehörigkeit und Alter / 
Anteil verheirateter Männer aus der ständigen Wohnbevölkerung (2000 – 2004) G 24

© Bundesamt für Statistik (BFS)
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4 Männliche Opfer  
von Partnerschaftsgewalt

4.2 Alter

Die männlichen Opfer sind im Schnitt etwas älter als die 
weiblichen. Die meisten befanden sich in den Altersklas-
sen zwischen 25–55 Jahren (G26). 

4.3 Staatszugehörigkeit 

Bei den meisten männlichen Opfern handelt es sich um 
Personen mit schweizerischer Nationalität. Insgesamt ge-
hören fast alle Opfer der ständigen Wohnbevölkerung 
an (T5). 

4.1 Ausmass

In den Jahren 2000–2004 hat es insgesamt 54 männliche 
Opfer von Tötungsdelikten innerhalb der Partnerschaft 
gegeben. In einem Fall handelte es sich um eine homo-
sexuelle Partnerschaft. 

Die Anzahl männlicher Opfer in der Partnerschaft ist 
somit zu klein, um aussagekräftige, generalisierbare sta-
tistische Aussagen zum Vergleich der männlichen und 
weiblichen Opfer und Tatverdächtigen zu machen. Aus 
diesem Grund beschränken sich die folgenden Ausfüh-
rungen auf eine Darstellung des Ausmasses dieses Phä-
nomens.

34% der männlichen Opfer sind an den Folgen der 
Tat gestorben. Die Opfer, die im Rahmen der Tat schwer 
verletzt wurden, machen 38% aus (G25).
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Die meisten Paare setzen sich aus Personen mit der 
gleichen Nationalität zusammen. 71% der Paare beste-
hen ausschliesslich aus Personen schweizerischer Natio-
nalität und 19% aus Personen mit derselben auslän-
dischen Nationalität. 13% sind Partnerschaften, bei 
denen einer der Partner schweizerische und der andere 
eine ausländische Staatszugehörigkeit besitzt. 

4.4 Situation der Partnerschaft und Tatort

In den meisten Fällen handelte es sich um eine beste-
hende Partnerschaft (67%). In der Trennungsphase be-
fanden sich 18% der Opfer und weitere 18% waren zur 
Tatzeit bereits getrennt.

Wie auch bei den weiblichen Opfern, finden die Taten 
fast ausschliesslich in privaten Räumlichkeiten statt. Ins-
besondere in der Wohnung, die das Opfer mit der oder 
dem Tatverdächtigen teilt (T6).
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T  5  Männliche Opfer nach Staatzugehörigkeit  
und Aufenthaltstatus (2000–2004)

Anzahl Anteil

Schweizer mit festem Wohnsitz 
in der Schweiz

38 70,4%

Ausl. Wohnbevölkerung 13 24,1%

Ausländer aus dem Asylbereich 1 1,9%

Ausländer mit Wohnsitz im Ausland 1 1,9%

Ausländer, die sich in der Schweiz ohne 
Aufenthaltsbewilligung aufhalten

1 1,9%

T  6  Männliche Opfer nach Tatörtlichkeit (2000–2004)

Anzahl Anteil

gemeinsame Wohnung 32 59,3%

Wohnung/Wohngebäude des Opfers 11 20,4%

Wohnung/Wohngebäude des TV 5 9,3%

Arbeitsplatz des TV 1 1,9%

In öffentlich zugänglichen Gebäuden 
oder Transportmitteln

2 3,7%

Strasse, Plätze 1 1,9%

Im freien Feld 2 3,7%
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4.5 Vorsatz, Planung und vorgängige  
Übergriffe

Auffällig oft bestanden Zweifel an der Vorsätzlichkeit der 
Tat (44%). Von den vorsätzlich begangenen Tötungs-
delikten waren 57% geplant. 

Bei 30% aller Taten kam es im Vorfeld der Tat zu Dro-
hungen und/oder tätlichen Angriffen seitens der Partne-
rin oder des Partners (G27).

Wie bereits einleitend erwähnt, können aus den prä-
sentierten Zahlen zu den männlichen Opfern keine allge-
meinen Schlussfolgerungen gezogen werden, da die Fall-
menge dafür zu klein ist.

 

Männliche Opfer nach vorgängigen Übergriffen (2000 – 2004) G 27

© Bundesamt für Statistik (BFS)

Kein Vorfall (bekannt)
Drohungen
Tätliche Angriffe
Drohungen und tätliche Angriffe
Keine Angaben

1
6

38

2

7



 312008   BFS   TÖTUNGSDELIKTE IN DER PARTNERSCHAFT

ANSCHLIESSENDE ÜBERLEGUNGEN

5 Abschliessende Überlegungen

Allgemein müssen die vorliegenden Ergebnisse als Be-
standaufnahme im Bereich der versuchten und vollende-
ten Partnerschaftstötungen gewertet werden. Anhand 
dieser Daten soll es möglich sein, nach Einführung der 
revidierten polizeilichen Kriminalstatistik die in den letz-
ten Jahren ergriffenen und noch zu ergreifenden Mass-
nahmen (Öffentlichkeitsarbeit, Einführung präventiver 
und repressiver Massnahmen, Offizialisierung von Straf-
taten im häuslichen Bereich etc.) zu evaluieren. 

Allfällige Erfolge könnten insbesondere daran gemes-
sen werden, ob die Anzahl der Opfer, die an Partner-
schaftsgewalt jährlich sterben, sinkt. Aufgrund des 
 unterschiedlichen Präventionspotentials muss jedoch 
 unterschieden werden, ob es sich um Opfer handelt, bei 
denen Drohungen und/oder Tätlichkeiten vor der Tat 
polizeilich bekannt waren oder nicht. 

Die zukünftigen Daten müssen mit den nun vor-
liegenden Daten für die Jahre 2000–2004 verglichen 
werden. In diesen Jahren hat es in der Schweiz durch-
schnittlich 21,8 weibliche Todesopfer innerhalb einer 
Partnerschaft gegeben. Bei den männlichen Opfern sind 
es 3,6 Todesopfer pro Jahr im Rahmen einer Partner-
schaft. 

Konzentriert man sich auf den Teil der Opfer, die an 
den Folgen der Tat starben und bei denen vorherige 
Drohungen und/oder tätliche Angriffe polizeilich be-
kannt waren, dann zeigt sich, dass dies jährlich bei 
4,2 der weiblichen Opfer der Fall war. Das heisst unge-
fähr ein Fünftel aller weiblichen Todesopfer im Bereich 
der Partnerschaften. Jedes zweite dieser Opfer befand 
sich in der sogenannten Trennungsphase. Bei den männ-
lichen Opfern waren es jährlich 0,6 Todesopfer, bei 
 denen vorherige Drohungen und/oder tätliche Angriffe 
polizeilich bekannt waren. 

Die Analyse der im Rahmen der Sondererhebung erfass-
ten Daten zu den Tötungsdelikten innerhalb der Partner-
schaft zeigt, dass es möglich ist, besonders gefährdete 
Bevölkerungsgruppen zu identifizieren. Frauen und ins-
besondere solche mit ausländischer Staatszugehörigkeit 
sind überdurchschnittlich oft Opfer des Partners. Die 
Gründe für diese Überbelastung konnten mit den hier 
zur Verfügung stehenden Daten nicht abschliessend her-
ausgearbeitet werden, da die Angaben aus den Ermitt-
lungsakten der Polizei beschränkt sind. Vertiefende Stu-
dien wären notwendig. Es zeigte sich aber allgemein, 
dass junge verheirate Frauen besonders stark belastet 
sind und dass gerade ausländische Frauen besonders 
häufig in jungen Jahren bereits verheiratet sind. 

Es war auch möglich, die Trennungsphase als beson-
ders gefahrenbehaftete Situationen zu bestimmen. Der 
Anteil der Opfer, die an den Folgen der Tat gestorben 
sind, war in diesem Bereich am höchsten. 

Präventionspotential besteht insbesondere bei den 
Opfern, die bereits im Vorfeld bedroht oder tätlich ange-
griffen werden und wo dieser Umstand polizeilich be-
kannt ist. Dies war bei 21% der weiblichen Opfer der 
Fall. Als aussichtsreich könnten sich hier u.a. Modelle er-
weisen, die bei einer polizeilichen Intervention eine pro-
aktive, aufsuchende Unterstützung und Beratung des 
Opfers vorsehen. D.h., dass sich spezialisierte Beratungs-
stellen auf Grund der Meldung der Polizei von sich aus 
mit dem Opfer in Verbindung setzen und dessen Bera-
tungs- und Unterstützungsbedarf abklären. 

Die Analyse der Tatverdächtigen hat gezeigt, dass es 
sich vermehrt um ausländische Männer handelt. Bei 
 dieser Gruppe ist auch der Anteil derer, die dem Opfer 
bereits im Vorfeld der Tat gedroht und/oder es tätlich 
angegriffen haben, besonders gross. 

Die männlichen Opfer in der Partnerschaft konnten 
nur sehr summarisch behandelt werden, da die kleine 
Anzahl Opfer (N=54) keine statistischen Schlussfolge-
rungen erlaubt. Ein Vergleich mit dem weiblichen Opfern 
ist deshalb nicht möglich. 
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Grafik 28 zeigt, dass sich die Fälle, bei denen Dro-
hungen und/oder Angriff polizeilich bekannt waren, 
nicht gleich über die Jahre verteilen. Trotz der sehr klei-
nen Zahlen kann von einer eher steigenden Tendenz ge-
sprochen werden. Es scheint, dass der Anstieg zu Lasten 
von Opfern geht, die vorgängig zwar Drohungen und/
oder tätlichen Angriffen erlebten, diese aber nicht ange-
zeigt haben. Dies kann möglicherweise als Teilerfolg ein-
gestuft werden, da die Opfer häuslicher Gewalt sich ver-
mehrt bei der Polizei zu melden scheinen. 
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T  1 Weibliche Opfer in der Partnerschaft (2000–2004)

Total Alter des Opfers

15–19 
Jahre

20–24 
Jahre

25–29 
Jahre

30–34 
Jahre

35–39 
Jahre

40–44 
Jahre

45–49 
Jahre

50–54 
Jahre

55–59 
Jahre

60–64 
Jahre

65–69 
Jahre

70–74 
Jahre

75–79 
Jahre

80 oder 
mehr 
 

Total 250 13 36 38 29 51 30 13 12 12 4 5 2 2 3

Zustand der  
Partnerschaft

Aktuelle 
Partnerschaft

 
145

 
3

 
23

 
22

 
17

 
24

 
16

 
10

 
5

 
9

 
4

 
5

 
2

 
2

 
3

Partnerschaft in 
Trennungsphase

 
62

 
6

 
3

 
10

 
5

 
20

 
9

 
1

 
6

 
2

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

Getrennte 
Partnerschaft

 
43

 
4

 
10

 
6

 
7

 
7

 
5

 
2

 
1

 
1

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

Folgen der Tat

Gestorben 109 5 16 11 10 21 16 7 6 5 1 5 2 2 2

Schwer verletzt 72 5 9 14 10 11 7 5 3 5 2 0 0 0 1

Leicht verletzt 58 3 10 11 7 17 7 1 1 1 0 0 0 0 0

Nicht verletzt 11 0 1 2 2 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0

Bewusstseins- 
beeinträchtigende  
Substanzen

Beide unter 
Substanzen

 
28

 
2

 
6

 
2

 
2

 
6

 
5

 
0

 
2

 
2

 
0

 
1

 
0

 
0

 
0

Nur TV unter 
Substanzen

 
61

 
3

 
8

 
10

 
9

 
11

 
6

 
5

 
4

 
3

 
1

 
1

 
0

 
0

 
0

Nur Opfer unter 
Substanzen

 
1

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
1

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

Keiner unter 
Substanzen

 
160

 
8

 
22

 
26

 
18

 
34

 
18

 
8

 
6

 
7

 
3

 
3

 
2

 
2

 
3

Staatszugehörig- 
keit und  
Aufenthaltsstatus

Schweizer 152 10 17 15 12 34 20 10 11 10 1 5 2 2 3

Ausländer 
(Wohnbe-
völkerung)

 
 

78

 
 
1

 
 

15

 
 

16

 
 

13

 
 

15

 
 

9

 
 

3

 
 

1

 
 

2

 
 

3

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 

0

Restliche 
Ausländer

 
19

 
2

 
4

 
6

 
4

 
2

 
1

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

Keine Angaben 
zur

 
1

 
0

 
0

 
1

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

Vorgängige  
Übergriffe

Keine Drohung 
oder Angriff 
bekannt

 
 

117

 
 
4

 
 

19

 
 

22

 
 

14

 
 

16

 
 

14

 
 

6

 
 

6

 
 

4

 
 

4

 
 

2

 
 

1

 
 

2

 
 

3

Drohungen 
und/oder Angriff

 
133

 
9

 
17

 
16

 
15

 
35

 
16

 
7

 
6

 
8

 
0

 
3

 
1

 
0

 
0

davon: 
angezeigt bei 
der Polizei

 
 

52

 
 
3

 
 
7

 
 

3

 
 
6

 
 

15

 
 

9

 
 

2

 
 

3

 
 

3

 
 

0

 
 

1

 
 

0

 
 

0

 
 

0
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T  1 Weibliche Opfer in der Partnerschaft (2000–2004)

Vorsatz und Planung Tatort Tatmittel

Vorsatz 
nicht 
klar

Vorsätz-
lich

davon: 
geplant

Gemein-
same 
Woh-
nung

Wohnung/
Wohnge-
bäude des 
Opfers

Wohnung/
Wohnge-
bäude des 
TV

Strasse, Plätze  
und andere  
öffentlich zugäng-
liche Orte

Anderer 
Tatort

Erschies-
sen

Erste-
chen

Erschla-
gen

Erdros-
seln

Anders

Total 84 166 81 129 53 12 49 7 71 85 33 50 11

Zustand der  
Partnerschaft

Aktuelle 
Partnerschaft

 
60

 
85

 
34

 
102

 
18

 
4

 
18

 
3

 
36

 
51

 
19

 
33

 
6

Partnerschaft in 
Trennungsphase

 
13

 
49

 
26

 
26

 
17

 
4

 
13

 
2

 
20

 
23

 
7

 
9

 
3

Getrennte 
Partnerschaft

 
11

 
32

 
21

 
1

 
18

 
4

 
18

 
2

 
15

 
11

 
7

 
8

 
2

Folgen der Tat

Gestorben 29 80 47 59 22 4 20 4 51 32 7 13 6

Schwer verletzt 24 48 20 37 17 2 14 2 9 38 15 10 0

Leicht verletzt 28 30 11 26 12 5 14 1 7 13 10 25 3

Nicht verletzt 3 8 3 7 2 1 1 0 4 2 1 2 2

Bewusstseins- 
beeinträchtigende  
Substanzen

Beide unter 
Substanzen

 
17

 
11

 
3

 
12

 
7

 
4

 
5

 
0

 
4

 
11

 
6

 
6

 
1

Nur TV unter 
Substanzen

 
28

 
33

 
16

 
29

 
16

 
2

 
13

 
1

 
14

 
23

 
9

 
12

 
3

Nur Opfer unter 
Substanzen

 
0

 
1

 
1

 
1

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
1

Keiner unter 
Substanzen

 
39

 
121

 
61

 
87

 
30

 
6

 
31

 
6

 
53

 
51

 
18

 
32

 
6

Staatszugehörig- 
keit und  
Aufenthaltsstatus

Schweizer 52 100 48 80 32 8 28 4 45 47 23 29 8

Ausländer 
(Wohnbe-
völkerung)

 
 

24

 
 

54

 
 

27

 
 

39

 
 

17

 
 
3

 
 

17

 
 

2

 
 

20

 
 

30

 
 
9

 
 

17

 
 

2

Restliche 
Ausländer

 
8

 
11

 
5

 
10

 
4

 
1

 
3

 
1

 
5

 
8

 
1

 
4

 
1

Keine Angaben 
zur

 
0

 
1

 
1

 
0

 
0

 
0

 
1

 
0

 
1

 
0

 
0

 
0

 
0

Vorgängige  
Übergriffe

Keine Drohung 
oder Angriff 
bekannt

 
 

41

 
 

76

 
 

38

 
 

73

 
 

22

 
 

4

 
 

13

 
 

5

 
 

35

 
 

38

 
 

15

 
 

24

 
 
5

Drohungen 
und/oder Angriff

 
43

 
90

 
43

 
56

 
31

 
8

 
36

 
2

 
36

 
47

 
18

 
26

 
6

davon: 
angezeigt bei 
der Polizei

 
 

13

 
 

39

 
 

21

 
 

15

 
 

16

 
 

3

 
 

17

 
 

1

 
 

20

 
 

18

 
 

5

 
 

7

 
 

2
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T  2 Männliche Opfer in der Partnerschaft (2000–2004)

Total Alter des Opfers

15–19 
Jahre

20–24 
Jahre

25–29 
Jahre

30–34 
Jahre

35–39 
Jahre

40–44 
Jahre

45–49 
Jahre

50–54 
Jahre

55–59 
Jahre

60–64 
Jahre

65–69 
Jahre

70–74 
Jahre

75–79 
Jahre

80 oder 
mehr 
 

Total 54 1 5 6 6 4 7 6 9 1 2 4 1 0 2

Zustand der  
Partnerschaft

Aktuelle 
Partnerschaft

 
36

 
0

 
2

 
3

 
4

 
3

 
4

 
4

 
7

 
1

 
1

 
4

 
1

 
0

 
2

Partnerschaft in 
Trennungsphase

 
9

 
0

 
2

 
1

 
1

 
0

 
2

 
1

 
2

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

Getrennte 
Partnerschaft

 
9

 
1

 
1

 
2

 
1

 
1

 
1

 
1

 
0

 
0

 
1

 
0

 
0

 
0

 
0

Folgen der Tat

Gestorben 19 0 2 2 2 2 1 1 3 1 0 3 0 0 2

Schwer verletzt 20 0 2 3 2 2 4 3 3 0 0 1 0 0 0

Leicht verletzt 12 0 1 0 2 0 1 2 3 0 2 0 1 0 0

Nicht verletzt 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Bewusstseins- 
beeinträchtigende  
Substanzen

Beide unter 
Substanzen

 
14

 
0

 
0

 
0

 
1

 
2

 
1

 
3

 
4

 
0

 
0

 
1

 
1

 
0

 
1

Nur TV unter 
Substanzen

 
7

 
0

 
0

 
0

 
2

 
1

 
1

 
1

 
2

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

Nur Opfer unter 
Substanzen

 
3

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
1

 
0

 
0

 
0

 
2

 
0

 
0

 
0

Keiner unter 
Substanzen

 
30

 
1

 
5

 
6

 
3

 
1

 
5

 
1

 
3

 
1

 
2

 
1

 
0

 
0

 
1

Staatszugehörig- 
keit und  
Aufenthaltsstatus

Schweizer 38 0 2 2 5 3 4 5 8 1 1 4 1 0 2

Ausländer 
(Wohnbe-
völkerung)

 
 

13

 
 
1

 
 
2

 
 

2

 
 
1

 
 
1

 
 

3

 
 

1

 
 

1

 
 

0

 
 

1

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 

0

Restliche 
Ausländer

 
3

 
0

 
1

 
2

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

Vorgängige  
Übergriffe

Keine Drohung 
oder Angriff 
bekannt

 
 

38

 
 
1

 
 
5

 
 

4

 
 
3

 
 
2

 
 

5

 
 

4

 
 

7

 
 

0

 
 

2

 
 

3

 
 

0

 
 

0

 
 

2

Drohungen 
und/oder Angriff

 
16

 
0

 
0

 
2

 
3

 
2

 
2

 
2

 
2

 
1

 
0

 
1

 
1

 
0

 
0

davon: 
angezeigt bei 
der Polizei

 
 

4

 
 
0

 
 
0

 
 

0

 
 
2

 
 
0

 
 

0

 
 

1

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 

1

 
 

0

 
 

0

 
 

0
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TABELLENANHANG

T  2 Männliche Opfer in der Partnerschaft (2000–2004)

Vorsatz und Planung Tatort Tatmittel

Vorsatz 
nicht 
klar

Vorsätz-
lich

davon: 
geplant

Gemein-
same 
Woh-
nung

Wohnung/
Wohnge-
bäude des 
Opfers

Wohnung/
Wohnge-
bäude des 
TV

Strasse, Plätze  
und andere  
öffentlich zugäng-
liche Orte

Anderer 
Tatort

Erschies-
sen

Erste-
chen

Erschla-
gen

Erdros-
seln

Anders

Total 24 30 17 32 11 5 1 5 12 32 2 2 6

Zustand der  
Partnerschaft

Aktuelle 
Partnerschaft

 
21

 
15

 
9

 
30

 
4

 
0

 
1

 
1

 
5

 
24

 
1

 
2

 
4

Partnerschaft in 
Trennungsphase

 
2

 
7

 
4

 
2

 
4

 
2

 
0

 
1

 
4

 
4

 
1

 
0

 
0

Getrennte 
Partnerschaft

 
1

 
8

 
4

 
0

 
3

 
3

 
0

 
3

 
3

 
4

 
0

 
0

 
2

Folgen der Tat

Gestorben 7 12 9 11 4 3 0 1 7 8 1 2 1

Schwer verletzt 9 11 4 13 3 1 1 2 4 13 0 0 3

Leicht verletzt 7 5 2 7 2 1 0 2 0 9 1 0 2

Nicht verletzt 1 2 2 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0

Bewusstseins- 
beeinträchtigende  
Substanzen

Beide unter 
Substanzen

 
9

 
5

 
1

 
8

 
3

 
1

 
1

 
1

 
1

 
13

 
0

 
0

 
0

Nur TV unter 
Substanzen

 
5

 
2

 
2

 
5

 
0

 
2

 
0

 
0

 
2

 
3

 
1

 
0

 
1

Nur Opfer unter 
Substanzen

 
2

 
1

 
1

 
3

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
2

 
0

 
1

 
0

Keiner unter 
Substanzen

 
8

 
22

 
13

 
16

 
8

 
2

 
0

 
4

 
9

 
14

 
1

 
1

 
5

Staatszugehörig- 
keit und  
Aufenthaltsstatus

Schweizer 19 19 12 23 4 8 1 2 9 22 1 1 5

Ausländer 
(Wohnbe-
völkerung)

 
 

4

 
 

9

 
 

4

 
 
7

 
 

1

 
 
2

 
 
0

 
 

3

 
 

3

 
 

8

 
 
1

 
 
0

 
 

1

Restliche 
Ausländer

 
1

 
2

 
1

 
2

 
0

 
1

 
0

 
0

 
0

 
2

 
0

 
1

 
0

Vorgängige  
Übergriffe

Keine Drohung 
oder Angriff 
bekannt

 
 

15

 
 

23

 
 

14

 
 

23

 
 

3

 
 
9

 
 
0

 
 

3

 
 

7

 
 

22

 
 
2

 
 
2

 
 

5

Drohungen 
und/oder Angriff

 
9

 
7

 
3

 
9

 
2

 
2

 
1

 
2

 
5

 
10

 
0

 
0

 
1

davon: 
angezeigt bei 
der Polizei

 
 

1

 
 

3

 
 

2

 
 
2

 
 

1

 
 
1

 
 
0

 
 

0

 
 

2

 
 

2

 
 
0

 
 
0

 
 

0
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TABELLENANHANG

T  3 Weibliche Tatverdächtige in der Partnerschaft (2000–2004)

Total Alter der Tatverdächtigen

15–19 
Jahre

20–24 
Jahre

25–29 
Jahre

30–34 
Jahre

35–39 
Jahre

40–44 
Jahre

45–49 
Jahre

50–54 
Jahre

55–59 
Jahre

60–64 
Jahre

65–69 
Jahre

70–74 
Jahre

75–79 
Jahre

80 oder 
mehr

Total 53 3 6 5 6 8 7 7 8 1 1 0 0 1 0

Zustand der  
Partnerschaft

Aktuelle 
Partnerschaft

 
36

 
1

 
4

 
4

 
2

 
7

 
3

 
4

 
8

 
1

 
1

 
0

 
0

 
1

 
0

Partnerschaft in 
Trennungsphase

 
8

 
0

 
1

 
0

 
3

 
0

 
1

 
3

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

Getrennte 
Partnerschaft

 
9

 
2

 
1

 
1

 
1

 
1

 
3

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

Folgen der Tat

Opfer Gestorben 18 0 2 1 2 3 3 2 3 0 1 0 0 1 0

Opfer schwer 
verletzt

 
20

 
0

 
4

 
2

 
3

 
4

 
2

 
3

 
1

 
1

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

Opfer leicht  
verletzt

 
12

 
1

 
0

 
2

 
0

 
1

 
2

 
2

 
4

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

Opfer nicht 
verletzt

 
3

 
2

 
0

 
0

 
1

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

Bewusstseins- 
beeinträchtigende  
Substanzen

Beide unter 
Substanzen

 
14

 
0

 
0

 
1

 
1

 
1

 
2

 
5

 
2

 
1

 
0

 
0

 
0

 
1

 
0

Nur TV unter 
Substanzen

 
7

 
0

 
0

 
1

 
0

 
3

 
0

 
2

 
1

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

Nur Opfer unter 
Substanzen

 
3

 
0

 
0

 
0

 
0

 
1

 
0

 
0

 
1

 
0

 
1

 
0

 
0

 
0

 
0

Keiner unter 
Substanzen

 
29

 
3

 
6

 
3

 
5

 
3

 
5

 
0

 
4

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

Staatszugehörig- 
keit und  
Aufenthaltsstatus

Schweizer 33 2 1 1 4 5 4 6 7 1 1 0 0 1 0

Ausländer 
(Wohnbe-
völkerung)

 
 

16

 
 

0

 
 
3

 
 

3

 
 

2

 
 
3

 
 
3

 
 

1

 
 

1

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 

0

Restliche 
Ausländer

 
4

 
1

 
2

 
1

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

Vorgängige  
Übergriffe

Keine Drohung 
oder Angriff 
bekannt

 
 

37

 
 

2

 
 
5

 
 

4

 
 

5

 
 
4

 
 
5

 
 

3

 
 

6

 
 

1

 
 

1

 
 

0

 
 

0

 
 

1

 
 

0

Drohungen 
und/oder Angriff

 
16

 
1

 
1

 
1

 
1

 
4

 
2

 
4

 
2

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

davon: 
angezeigt bei 
der Polizei

 
 

4

 
 

0

 
 
0

 
 

0

 
 

1

 
 
1

 
 
0

 
 

2

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 

0
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TABELLENANHANG

T  3 Weibliche Tatverdächtige in der Partnerschaft (2000–2004)

Vorsatz und Planung Tatmittel

Vorsatz nicht klar Vorsätzlich davon: geplant Erschiessen Erstechen Erschlagen Erdrosseln Anders 

Total 24 29 17 11 32 2 2 6

Zustand der  
Partnerschaft

Aktuelle 
Partnerschaft

 
21

 
15

 
9

 
5

 
24

 
1

 
2

 
4

Partnerschaft in 
Trennungsphase

 
2

 
6

 
4

 
3

 
4

 
1

 
0

 
0

Getrennte 
Partnerschaft

 
1

 
8

 
4

 
3

 
4

 
0

 
0

 
2

Folgen der Tat

Opfer Gestorben 7 11 9 6 8 1 2 1

Opfer schwer 
verletzt

 
9

 
11

 
4

 
4

 
13

 
0

 
0

 
3

Opfer leicht  
verletzt

 
7

 
5

 
2

 
0

 
9

 
1

 
0

 
2

Opfer nicht  
verletzt

 
1

 
2

 
2

 
1

 
2

 
0

 
0

 
0

Bewusstseins- 
beeinträchtigende  
Substanzen

Beide unter 
Substanzen

 
9

 
5

 
1

 
1

 
13

 
0

 
0

 
0

Nur TV unter 
Substanzen

 
5

 
2

 
2

 
2

 
3

 
1

 
0

 
1

Nur Opfer unter 
Substanzen

 
2

 
1

 
1

 
0

 
2

 
0

 
1

 
0

Keiner unter 
Substanzen

 
8

 
21

 
13

 
8

 
14

 
1

 
1

 
5

Staatszugehörig- 
keit und  
Aufenthaltsstatus

Schweizer 16 17 11 6 20 1 1 5

Ausländer 
(Wohnbe-
völkerung)

 
 
6

 
 

10

 
 

5

 
 

4

 
 

10

 
 

1

 
 
0

 
 
1

Restliche 
Ausländer

 
2

 
2

 
1

 
1

 
2

 
0

 
1

 
0

Vorgängige  
Übergriffe

Keine Drohung 
oder Angriff 
bekannt

 
 

15

 
 

22

 
 

14

 
 

6

 
 

22

 
 
2

 
 

2

 
 

5

Drohungen 
und/oder Angriff

 
9

 
7

 
3

 
5

 
10

 
0

 
0

 
1

davon: 
angezeigt bei 
der Polizei

 
 

1

 
 

3

 
 

2

 
 

2

 
 
2

 
 

0

 
 
0

 
 
0
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TABELLENANHANG

T  4 Männliche Tatverdächtige in der Partnerschaft (2000–2004)

Total Alter der Tatverdächtigen

15–19 
Jahre

20–24 
Jahre

25–29 
Jahre

30–34 
Jahre

35–39 
Jahre

40–44 
Jahre

45–49 
Jahre

50–54 
Jahre

55–59 
Jahre

60–64 
Jahre

65–69 
Jahre

70–74 
Jahre

75–79 
Jahre

80 oder 
mehr

Total 251 6 17 24 31 40 40 35 26 7 12 2 5 1 5

Zustand der  
Partnerschaft

Aktuelle 
Partnerschaft

 
145

 
1

 
6

 
16

 
20

 
27

 
20

 
16

 
14

 
5

 
8

 
2

 
4

 
1

 
5

Partnerschaft in 
Trennungsphase

 
63

 
1

 
4

 
2

 
6

 
7

 
14

 
15

 
9

 
1

 
3

 
0

 
1

 
0

 
0

Getrennte 
Partnerschaft

 
43

 
4

 
7

 
6

 
5

 
6

 
6

 
4

 
3

 
1

 
1

 
0

 
0

 
0

 
0

Folgen der Tat

Opfer Gestorben 110 2 4 12 11 12 13 19 16 4 6 1 5 1 4

Opfer schwer 
verletzt

 
72

 
3

 
7

 
5

 
11

 
13

 
13

 
9

 
4

 
2

 
3

 
1

 
0

 
0

 
1

Opfer leicht  
verletzt

 
58

 
1

 
5

 
7

 
8

 
14

 
9

 
6

 
5

 
1

 
2

 
0

 
0

 
0

 
0

Opfer nicht 
verletzt

 
11

 
0

 
1

 
0

 
1

 
1

 
5

 
1

 
1

 
0

 
1

 
0

 
0

 
0

 
0

Bewusstseins- 
beeinträchtigende  
Substanzen

Beide unter 
Substanzen

 
28

 
2

 
2

 
3

 
3

 
4

 
4

 
3

 
4

 
0

 
2

 
0

 
0

 
1

 
0

Nur TV unter 
Substanzen

 
61

 
2

 
5

 
3

 
4

 
15

 
8

 
13

 
6

 
3

 
1

 
0

 
1

 
0

 
0

Nur Opfer unter 
Substanzen

 
1

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
1

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0 0

Keiner unter 
Substanzen

 
161

 
2

 
10

 
18

 
24

 
21

 
28

 
18

 
16

 
4

 
9

 
2

 
4

 
0

 
5

Staatszugehörig- 
keit und  
Aufenthaltsstatus

Schweizer 121 5 4 10 18 15 14 16 18 5 5 2 4 1 4

Ausländer 
(Wohnbe-
völkerung)

 
 

103

 
 

1

 
 
9

 
 

10

 
 

9

 
 

19

 
 

19

 
 

17

 
 

8

 
 

2

 
 

7

 
 

0

 
 

1

 
 

0

 
 

1

Restliche 
Ausländer

 
27

 
0

 
4

 
4

 
4

 
6

 
7

 
2

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

Vorgängige  
Übergriffe

Keine Drohung 
oder Angriff 
bekannt

 
 

118

 
 

3

 
 
8

 
 

11

 
 

13

 
 

14

 
 

19

 
 

13

 
 

15

 
 

4

 
 

8

 
 

1

 
 

3

 
 

1

 
 

5

Drohungen 
und/oder Angriff

 
133

 
3

 
9

 
13

 
18

 
26

 
21

 
22

 
11

 
3

 
4

 
1

 
2

 
0

 
0

davon: 
angezeigt bei 
der Polizei

 
 

52

 
 

1

 
 
3

 
 

5

 
 

6

 
 
7

 
 

11

 
 

11

 
 

5

 
 

2

 
 

1

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 

0
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TABELLENANHANG

T  4 Männliche Tatverdächtige in der Partnerschaft (2000–2004)

Vorsatz und Planung Tatmittel

Vorsatz nicht klar Vorsätzlich davon: geplant Erschiessen Erstechen Erschlagen Erdrosseln Anders 

Total 84 167 81 72 85 33 50 11

Zustand der  
Partnerschaft

Aktuelle 
Partnerschaft

 
60

 
85

 
34

 
36

 
51

 
19

 
33

 
6

Partnerschaft in 
Trennungsphase

 
13

 
50

 
26

 
21

 
23

 
7

 
9

 
3

Getrennte 
Partnerschaft

 
11

 
32

 
21

 
15

 
11

 
7

 
8

 
2

Folgen der Tat

Opfer Gestorben 29 81 47 52 32 7 13 6

Opfer schwer 
verletzt

 
24

 
48

 
20

 
9

 
38

 
15

 
10

 
0

Opfer leicht  
verletzt

 
28

 
30

 
11

 
7

 
13

 
10

 
25

 
3

Opfer nicht  
verletzt

 
3

 
8

 
3

 
4

 
2

 
1

 
2

 
2

Bewusstseins- 
beeinträchtigende  
Substanzen

Beide unter 
Substanzen

 
17

 
11

 
3

 
4

 
11

 
6

 
6

 
1

Nur TV unter 
Substanzen

 
28

 
33

 
16

 
14

 
23

 
9

 
12

 
3

Nur Opfer unter 
Substanzen

 
0

 
1

 
1

 
0

 
0

 
0

 
0

 
1

Keiner unter 
Substanzen

 
39

 
122

 
61

 
54

 
51

 
18

 
32

 
6

Staatszugehörig- 
keit und  
Aufenthaltsstatus

Schweizer 45 76 35 43 32 17 21 8

Ausländer 
(Wohnbe-
völkerung)

 
 

29

 
 

74

 
 

36

 
 

23

 
 

36

 
 

16

 
 

25

 
 
3

Restliche 
Ausländer

 
10

 
17

 
10

 
6

 
17

 
0

 
4

 
0

Vorgängige  
Übergriffe

Keine Drohung 
oder Angriff 
bekannt

 
 

41

 
 

77

 
 

38

 
 

36

 
 

38

 
 

15

 
 

24

 
 
5

Drohungen 
und/oder Angriff

 
43

 
90

 
43

 
36

 
47

 
18

 
26

 
6

davon: 
angezeigt bei 
der Polizei

 
 

13

 
 

39

 
 

21

 
 

20

 
 

18

 
 
5

 
 

7

 
 

2
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